
Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich 
LANDKREIS FORCHHEIM                                     MITGLIEDSGEMEINDEN: EFFELTRICH UND POXDORF 
 

 

      Schulstraße 6   Besuchszeiten: Bankkonten: 
91099 Poxdorf E-Mail: Info@effeltrich.de Mo – Mi:  08 – 12 Uhr Sparkasse Forchheim 
Telefon: 09133 - 7792 - 0 
Telefax: 09133 - 1324 

Internet: www.effeltrich.de 
www.poxdorf.de 
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   oder nach Vereinbarung (BIC: GENODEF1GBF)  

IBAN: DE04 7706 9461 0000 3530 00  
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Einladung zur Wahl des Feuerwehrkommandanten und des Stellvertreters des 
Feuerwehrkommandanten 
 
Am Donnerstag, 03.04.2025 findet im Feuerwehrhaus, Baiersdorfer Straße 8b, 91090 Effeltrich, 
um 19:30 Uhr eine Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Effeltrich zur oben genannten 
Wahl statt. 
 
Sehr geehrtes Feuerwehrmitglied, 
 
als feuerwehrdienstleistendes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Effeltrich laden wir Sie zu der o.g. 
Dienstversammlung ein. Wir bitten, in blauer Dienstkleidung zu erscheinen. 
Sie sind bei dieser Wahl wahlberechtigt und werden deshalb gebeten, an dieser Dienstversammlung 
teilzunehmen. 
 
Wer wird gewählt: 
Nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG) ist der Feuerwehrkommandant 
und sein Stellvertreter aus der Mitte der Wahlberechtigen zu wählen. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.  
 
Wer kann gewählt werden: 
Feuerwehrkommandant kann nur werden, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres mindestens vier 
Jahre in einer Feuerwehr Dienst geleistet und die vorgeschriebenen Lehrgänge mit Erfolg besucht hat. 
Ausnahmsweise genügt es, wenn den Umständen nach anzunehmen ist, dass der Betreffende solche 
Lehrgänge in angemessener Frist mit Erfolg besuchen wird (Art. 8 Abs. 3 BayFwG). 
 
Wahlvorschläge können in der Dienstversammlung schriftlich oder mündlich beim Wahlleiter 
vorgebracht werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Peter Lepper,  
1. Bürgermeister 


